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Bek. Nr. 1 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage,   

Freilassing Bräuhausstraße  

 
Mit Bescheid vom 12.11.2020, Az. 844/2020, wurde für Spitzauer Immobilien GmbH, Münchner Str. 3, 83395 Freilassing für den 
Antrag „Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage“, Freilassing, Bräuhausstraße 11, Gemarkung Freilassing, Flurstü-
cke 324/19, 324/20 eine Baugenehmigung mit Nebenbestimmungen erteilt. 
 
Der Baugenehmigungsbescheid wird hiermit nach Art. 66 Abs. 2 Sätze 4 und 5 der Bayer. Bauordnung durch  
 

öffentliche Bekanntmachung 
 
den betroffenen Nachbarn einschließlich der Inhaber von grundstücksgleichen Rechten (nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO) auf 
den Grundstücken Fl. Nrn. 324/20, 324/12, 324/26, 324/17 und 324 der Gemarkung Freilassing zugestellt: 
 
Für diesen Bescheid gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klag e bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Bayerstr. 30, 80335 München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München . 
 
b) Elektronisch 

 
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Weitere Hinweise:  
 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Herausgabe des Amtsblattes als bewirkt. Von da an beginnt die Rechtsbehelfsfrist zu laufen. 
 
Der Baugenehmigungsbescheid und die dazugehörenden Pläne können im Landratsamt Berchtesgadener Land innerhalb eines 
Monats nach dieser Bekanntmachung eingesehen werden. Die Einsichtnahme ist zunächst zu folgenden Zeiten auf Zimmer         
Nr. 249 möglich: 
 
-  Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
-  Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
-  Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
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Eine vorherige Terminvereinbarung, Telefon 08651/773-548, ist aufgrund der derzeitigen coronabedingten Einschränkungen er-
forderlich. 
 
Sofern eine Einsichtnahme zu einer anderen Zeit erfolgen soll, bitten wir um eine Terminvereinbarung (Tel.-Nr. 08651/773-548). 
 
 
Bad Reichenhall, den 23. November 2020 
Landratsamt Berchtesgadener Land  
 
Bernhard Kern , Landrat         
 

 
Bek. Nr. 2 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
Erweiterung eines Wohnhauses, Freilassing Fürstenwe g 

 
Mit Bescheid vom 16.11.2020, Az. 1132/2020, wurde für XXX* XXX*, XXX*, XXX*, für den Antrag „Erweiterung eines Wohnhau-
ses“, Freilassing, Fürstenweg 18, Gemarkung Freilassing, Flurstück 927/5 eine Baugenehmigung mit Nebenbestimmungen erteilt. 
 
Der Baugenehmigungsbescheid wird hiermit nach Art. 66 Abs. 2 Sätze 4 und 5 der Bayer. Bauordnung durch  
 

öffentliche Bekanntmachung 
 
den betroffenen Nachbarn einschließlich der Inhaber von grundstücksgleichen Rechten (nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO) auf 
den Grundstücken Fl. Nrn. 919/2, 927/4, 927/6 und 929/2 der Gemarkung Freilassing zugestellt: 
 
Für diesen Bescheid gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klag e bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Bayerstr. 30, 80335 München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München . 
 
b) Elektronisch 

 
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nieder-
schrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Weitere Hinweise:  
 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Herausgabe des Amtsblattes als bewirkt. Von da an beginnt die Rechtsbehelfsfrist zu laufen. 
 
Der Baugenehmigungsbescheid und die dazugehörenden Pläne können im Landratsamt Berchtesgadener Land innerhalb eines 
Monats nach dieser Bekanntmachung eingesehen werden. Die Einsichtnahme ist zunächst zu folgenden Zeiten auf Zimmer         
Nr. 249 möglich: 
 
-  Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
-  Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
-  Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 



-448- 

Eine vorherige Terminvereinbarung, Telefon 08651/773-548, ist aufgrund der derzeitigen coronabedingten Einschränkungen er-
forderlich. 
 
Sofern eine Einsichtnahme zu einer anderen Zeit erfolgen soll, bitten wir um eine Terminvereinbarung (Tel.-Nr. 08651/773-548). 
 
 
Bad Reichenhall, den 23. November 2020 
Landratsamt Berchtesgadener Land  
 
Bernhard Kern , Landrat 
 
 
Bek. Nr. 3 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Vollzug der Baugesetze 
Betrifft: Tektur zu BV 010/2017:  

Teilabbruch der Bestandsgarage  
(anstelle des kompletten Abbruchs) 

 
Die Stadt Bad Reichenhall hat am 19.11.2020 den nachstehenden Bescheid erteilt: 
 

BV-Nr.:  T-102-2020 
 

Bauherr:  XXX 
 

Vorhaben:  Tektur zu BV 010/2017:  
Teilabbruch der Bestandsgarage (anstelle des kompletten Abbruchs) 
 

Grundstück:  Blumenweg 8 
 

Flur -Nr.:  230/5 
 

Gemarkung:  Marzoll 
 
 
Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte Nachbarn vorhanden. Das Stadtbauamt Bad Reichenhall macht 
daher von der Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung Gebrauch, an Stelle einer Einzelzustellung der Bauge-
nehmigung an jeden Nachbarn/Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntmachung bekanntzugeben. Mit dem 
Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land gilt die Zustellung der Baugenehmigung als 
bewirkt. 
 
Diese Bekanntmachung ist zudem auf der Internetseite der Stadt Bad Reichenhall zu finden unter www.stadt-bad-reichenhall.de 
(Rathaus online / Bekanntmachungen). 
 
Die Baugenehmigung und die genehmigten Planunterlagen können während der allgemeinen Dienststunden bei Stadtbauamt 
Bad Reichenhall, Neues Verwaltungsgebäude, Rathausplatz 8, 83435 Bad Reichenhall, II. Stock, Zimmer 212 eingesehen wer-
den. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klag e bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München. 
 

b) Elektronisch 
 

Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht in München auch elektronisch  nach Maßgabe der der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Bad Reichenhall) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Gemäß § 212a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Anfechtungsklage eines Dritten gegen diesen Bescheid keine aufschie-
bende Wirkung. Beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, Postfach 20 05 43, 80005 München, oder Bayerstraße 30, 
80335 München, kann ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
 
Bad Reichenhall, den 23. November 2020 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung , Oberbürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Grundsteuer für 2021 
 

Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7.8.1973 (BGBl. I S. 965) in der derzeit gültigen Fassung wird die Grund-
steuer für das Jahr 2021 – vorbehaltlich anderslautender, schriftlicher Grundsteuerbescheide 2021 - in gleicher Höhe wie im 
Kalenderjahr 2020 festgesetzt. Dies bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 2021 erhalten, 
im Kalenderjahr 2021 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für die Steuerschuldner treten mit dem heuti-
gen Tag durch diese öffentliche Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen heute ein schriftlicher     
Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
Die Grundsteuer ist zu 1/4 ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2021 fällig.  
 
Kleinbeträge werden wie folgt fällig: 
 
1. am 15. August 2021 der Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt. 
2. am 15. Februar und 15. August 2021 zu je 1/2 des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt. 

 
Hat der Steuerschuldner selbst die Zahlung der Grundsteuer in einem Jahresbetrag beantragt, ist die Grundsteuer am 1. Juli 2021 
zur Zahlung fällig. 
 
In jenen Fällen, in denen gegenüber dem Vorjahr in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht Änderungen eintreten, wird 
von Amts wegen nach Erlass des Grundsteuermessbescheides durch das Finanzamt Berchtesgaden ein neuer Grundsteuerbe-
scheid 2021 zugestellt. Bis zum Ergehen dieses neuen Steuerbescheides sind Vorauszahlungen (§ 29 GrStG) in Höhe der bis-
herigen Grundsteuerzahlung weiter zu entrichten. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der 
 

Stadt Bad Reichenhall 
Rathausplatz 1 und 8 

83435 Bad Reichenhall. 
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München, Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 
wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (die Stadt Bad 
Reichenhall) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
 
Die Klage ist schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form bei dem  

 
Bayerischen Verwaltungsgericht München 

in 80335 München 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
 
zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (die Stadt Bad Reichenhall) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 (GVBl. Nr. 13/07, 
S. 390) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmög-
lichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und Klageerhebung.  
Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
 
1  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 

Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben entfällt gemäß § 80 Abs. 2 Nr.1 VwGO die aufschiebende Wirkung des Rechts-
mittels, d. h. auch wenn Sie Widerspruch einlegen oder Klage einreichen, müssen Sie die angeforderten Beträge fristgerecht 
zahlen. 
 
Wir bedienen uns der elektronischen Datenverarbeitung und haben die für diesen Bescheid notwendigen Daten gespeichert     
(Art. 16 Bayerisches Datenschutzgesetz –BayDSG-). 
 
Hinweis: 
 
Einwendungen, die sich gegen die vom Finanzamt getroffenen Feststellungen über die sachliche und persönliche Steuerpflicht 
im Grundsteuermessbescheid (=Grundlagenbescheid) richten sind ausschließlich beim Finanzamt Berchtesgaden, Postfach 1154, 
83461 Berchtesgaden vorzubringen (§ 351 Abs. 2 AO). Die Stadt Bad Reichenhall ist an die Feststellungen in diesem Grundlagen-
bescheid beim Erlass des Grundsteuerbescheids gebunden. 
Dieser Bescheid gilt auch für die folgenden Jahre, soweit er nicht durch einen neuen Bescheid ersetzt wird (§ 27 Abs. 3 Grund-
steuergesetz: Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung). 
 
Eigentumswechsel : 
 
Wird ein Grundstück durch Rechtsgeschäft (Verkauf, Schenkung, Überlassung) übereignet, bleibt der bisherige Eigentümer bis 
zu dem auf den Nutzen- und Lastenwechsel folgenden 1. Januar Steuerschuldner. Die im notariellen Vertrag getroffenen privat-
rechtlichen Vereinbarungen über den Nutzen- und Lastenwechsel berühren die Steuerpflicht des Voreigentümers für das Über-
gangsjahr nicht. Die Grundsteuerschuld kann von der Stadt Bad Reichenhall somit erst zum 1. Januar des Folgejahres beim 
neuen Eigentümer angefordert werden. Ein Ausgleich zwischen dem Erwerber und dem bisherigen Eigentümer kann nur auf 
privatrechtlichem Weg erfolgen. 

 
Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wi rksamkeit dieser Bekanntmachung nicht gehemmt, insb esondere 
die Einziehung der angeforderten Grundsteuer nicht aufgehalten.  
 
 
Bad Reichenhall, den 25. November 2020  
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Christoph Lung , Oberbürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 5 

Stadt Freilassing 
 

Ortsrecht der Stadt Freilassing 
Satzung der Stadt Freilassing für die Erhebung eine r Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 
Vom 25. November 2020 

 
Auf Grund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Freilassing folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
Steuertatbestand  

 
(1) Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Stadtgebiet unterliegt einer städtischen Jahresaufwandsteuer nach 

Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr.  
 
(2)  Für Zwecke der Besteuerung werden Hunde unterschieden in Kampfhunde und andere Hunde. Kampfhunde sind Hunde, 

bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefähr-
lichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. 

 
(3)  Entsprechend der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl. S. 268) 

in der jeweils geltenden Fassung wird bei den folgenden Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden die Eigenschaft als Kampfhunde stets vermutet: 

 
1. Pit-Bull; 
2. Bandog; 
3. American Staffordshire Terrier; 
4. Staffordshire Bullterrier; 
5. Tosa-Inu. 
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(4)  Bei den folgenden Rassen von Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhunde vermutet, solange nicht für die einzelnen 
Hunde nachgewiesen wird, dass diese keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren 
aufweisen: 

 
1. Alano; 
2. American Bulldog; 
3. Bullmastiff; 
4. Bullterrier; 
5. Cane Corso; 
6. Dog Argentino; 
7. Dogue des Bordeaux; 
8. Fila Brasileiro; 
9. Mastiff; 
10. Mastin Espanol; 
11. Mastino Napoletano; 
12. Perro de Presa Canario (Dogo Canario); 
13. Perro de Presa Mallorquin; 
14. Rottweiler.   

 
Dies gilt auch für Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit anderen Hunden.  

 
(5)  Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines Hundes als Kampfhund im Einzelfall aus seiner Ausbildung mit dem 

Ziel einer gesteigerten Aggressivität oder Gefährlichkeit ergeben. 
 

§ 2 
Steuerfreiheit 

 
Steuerfrei ist das Halten von  
 
1. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben;  

 
2. Hunden der freiwilligen Hilfsorganisationen nach Art. 2 Abs. 13 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes und des Techni-

schen Hilfswerks oder des Bundesluftschutzverbandes, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen 
obliegenden Aufgaben dienen; 
 

3. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind; 
 

4. Hunden, die für die gewerbliche oder hauptberufliche Tätigkeit des Halters notwendig sind;  
 

5. Hunden in Tierhandlungen;  
 

6. Hunden, die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, 
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen;  
 

7. Hunden, die für blinde, gehörlose, schwerhörige oder hilflose Menschen (Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „Bl“, 
„Gl“ oder „H“) unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung wird nur dann gewährt, wenn der Hund auf Grund seiner besonderen 
Ausbildung geeignet ist, die Folgen der Schwerbehinderung zu mildern; 
 

8. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind;  
 

9. Hunden, die aus Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen stammen und vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenom-
men werden im Jahr des Erwerbs und des Folgejahres; als Nachweis ist der Stadt Freilassing eine Bestätigung des Tier-
heimes oder Tierasyls vorzulegen;  
 

10. Hunde, die die für Therapiehunde vorgesehene Prüfung mit Erfolg abgelegt haben; 
 

11. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur 
Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist; für 
Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie eine Brauchbarkeitsprü-
fung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes vom 
1. März 1983 (GVBl S. 51) in der jeweils geltenden Fassung mit Erfolg abgelegt haben. 

 
§ 3 

Steuerschuldner; Haftung  
 
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 

Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Ver-
wahrung genommen hat oder auf Probe zum Anlernen hält. Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 

 
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner. 
 
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 

 
§ 4 

Entstehung der Steuerpflicht 
 

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalen-
derjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.  
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§ 5 
Wegfall der Steuerpflicht; Anrechnung 

 
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als drei aufeinander folgenden Kalendermonaten erfüllt 

werden. 
 

(2) Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden 
und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, so entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere 
Steuerpflicht für den anderen Hund. Hiervon ausgenommen sind Hunde, die als Kampfhunde besteuert werden. Die bereits 
entrichtete Steuer wird angerechnet.  

 
(3) Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalen-

derjahres bereits in einer anderen Kommune der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, 
ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu 
zahlen hat. Mehrbeträge werden nicht erstattet. 

 
 § 6 
 Steuermaßstab und Steuersatz 
 

(1)  Die Jahressteuer beträgt 
 

für den ersten Hund 50,00 € 
für den zweiten Hund  75,00 € 
für jeden weiteren Hund 100,00 €. 

       
Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzuset-
zen. Hunde, für die die Steuer nach § 7 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 

 
(2)  Abweichend von Abs. 1 beträgt die Hundesteuer bei Kampfhunden im Sinne des § 1 Abs. 2 jährlich 500,00 €. 
 
(3)  Der erhöhte Steuersatz nach Absatz 2 entfällt bei Tatbeständen nach § 1 Absatz 4 mit Ablauf des Kalendermonats, in dem 

ein Negativzeugnis einer Kommune vorgelegt wurde. Bei Fällen nach § 1 Absatz 5 entsteht der erhöhte Steuersatz mit 
Beginn des folgenden Kalendermonats, in dem die Eigenschaft als Kampfhund festgestellt wird.  

 
§ 7 

Steuerermäßigungen  
 

(1) Für Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden (Abs. 2), ist die Steuer um die Hälfte ermäßigt. Die Steuerermä-
ßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden.  

 
(2) Als Einöde (Abs. 1 Satz 1) gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude 

entfernt sind. Als Weiler (Abs. 1 Satz 1) gilt eine Mehrzahl von benachbarten Anwesen, die zusammen nicht mehr als 3.000 
Einwohner zählen und deren Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 

 
(3) Für Hunde, die als Kampfhunde besteuert werden, wird eine Steuerermäßigung nicht gewährt.  

 
§ 8 

Züchtersteuer  
 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hün-

din, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben.  
§ 2 Nr. 5 bleibt unberührt. 

 
(2)   Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 6         

Abs. 1. § 6 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.  
 
(3) Werden Hunde gezüchtet, die Kampfhunde im Sinne von § 1 Abs. 2 bis 5 sind, wird eine ermäßigte Züchtersteuer nicht 

gewährt.  
 

§ 9 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Ste uerermäßigung  

(Steuervergünstigung ) 
 

Steuervergünstigungen werden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuer-
vergünstigung begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steuervergünstigung darzulegen und auf Verlangen 
der Stadt Freilassing glaubhaft zu machen. Maßgebend für die Steuervergünstigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalen-
derjahres. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 
 

§ 10 
Fälligkeit der Steuer 

 
Die Steuerschuld wird einen Monat nach Zustellung des Steuerbescheides fällig. 
 

§ 11 
Anzeigepflichten  

 
(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Her-

kunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebe-
nenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Stadt Freilassing melden. 
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(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im 
Sinnes des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Stadt Freilassing melden.  

 
(3) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Stadt eine Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb 

der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. Der Hundehalter ist verpflichtet, 
einem Beauftragten der Stadt die Steuermarke auf Verlangen vorzulegen; werden andere Personen als der Hundehalter 
mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 

 
(4) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Stadt Freilassing abmelden, wenn er 

ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder verendet ist oder wenn der Halter aus 
der Stadt wegzieht.  
 

(5) Fallen die Voraussetzung für eine Steuervergünstigung weg oder ändern sie sich, so ist das der Stadt innerhalb eines 
Monats nach Wegfall anzuzeigen. 

 
§ 12 

Inkrafttreten  
 

(1)  Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Freilassing für die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom                  

4.7.2017, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 28 vom 11.7.2017, Bek.-Nr. 3, mit den 
dazu ergangenen Änderungssatzungen außer Kraft.  

 
 
Freilassing, den 25. November 2020 
Stadt Freilassing 
 
Markus Hiebl , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 6 

Stadt Freilassing 
 

Ortsrecht der Stadt Freilassing 
Siebte Satzung zur Änderung der Satzung über die St raßenreinigung 

(Straßenreinigungssatzung – SRS) 
Vom 25. November 2020 

 
Aufgrund der Art. 23, 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Freilassing folgende 
 

S A T Z U N G 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung - SRS) der Stadt Freilassing vom 30.11.2001, veröffentlicht 
im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 51 vom 18.12.2001 (Bek.-Nr. 12), berichtigt im Amtsblatt für den Land-
kreis Berchtesgadener Land Nr. 7 vom 12.2.2002 (Bek.-Nr. 3), zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 30.7.2019, veröf-
fentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 31 vom 30.7.2019 (Bek.-Nr. 3), wird wie folgt geändert: 

 
1. Im als Anlage zur Satzung beigefügten Straßenverzeichnis wird unter Reinigungszone I (wöchentlich zweimalige Reinigung) 

der „Bahnhofplatz“ ersatzlos gestrichen. 
 
2. Im als Anlage zur Satzung beigefügten Straßenverzeichnis wird unter Reinigungszone II (wöchentlich einmalige Reinigung) 

folgende Straße alphabetisch eingefügt: 
 

•  „Pfarrerleitn“ 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 25. November 2020 
Stadt Freilassing 
 
Markus Hiebl , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 7 

Stadt Freilassing 
 

Ortsrecht der Stadt Freilassing 
Sechste Satzung der Stadt Freilassing zur Änderung d er  

Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebü hr 
(Straßenreinigungsgebührensatzung) 

Vom 25. November 2020 
 
Aufgrund des Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Freilassung folgende  
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S a t z u n g 
 

§ 1 
 

Die Satzung der Stadt Freilassing für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 
25.7.2006, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 31 vom 1.8.2006 (Bek.-Nr. 3), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 15.11.2016, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 4 vom 22.11.2016 (Bek.-
Nr. 1), wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 (Gebührensatz) wird wie folgt geändert: 
 
1. Bei Reinigungsklasse l (wöchentlich zweimalige Reinigung) wird der Betrag 3,14 € durch den Betrag 3,82 € ersetzt. 
 
2. Bei Reinigungsklasse II (wöchentlich einmalige Reinigung) wird der Betrag 1,57 € durch den Betrag 1,91 € ersetzt. 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 25. November 2020 
Stadt Freilassing 
 
Markus Hiebl , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 8 

Stadt Freilassing 
 

Ortsrecht der Stadt Freilassing 
Siebte Verordnung zur Änderung der Verordnung  

über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen  
und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 

Vom 25. November 2020 
 
Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) erlässt die Stadt Freilassing fol-
gende  
 

Verordnung 
 

§ 1 
 

Die Verordnung der Stadt Freilassing über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Geh-
bahnen im Winter vom 30.11.2001, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 51 vom 18.12.2001 
(Bek.-Nr. 13), berichtigt im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 7 vom 12.2.2002 (Bek.-Nr. 3), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 24.9.2019, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 40 vom 1.10.2019 
(Bek.-Nr. 3), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 Abs. 1 Buchstaben ba) ist neu zu formulieren  wie folgt: 

 
„ba) die parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von einem Meter innerhalb der Fahrbahn verlaufenden Linie 

(Straßen der Gruppe A des Straßenverzeichnisses); ein von der Fahrbahn getrennter Park- oder Seitenstreifen ist 
Teil der Reinigungsfläche,“ 

 
2. Im als Anlage 1 zur Verordnung beigefügten Straß enverzeichnis wird unter Gruppe B (Reinigungsfläche  bis zur 

Fahrbahnmitte) folgende Straße alphabetisch eingefü gt: 
  

• „Pfarrerleitn“ 
• „Römerstraße“ 

 
3. Im als Anlage 2 zur Verordnung beigefügten Straß enverzeichnis wird unter Reinigungsklasse II (Reini gungshäufig-

keit einmal pro Woche) folgende Straße alphabetisch  eingefügt: 
  

• „Pfarrerleitn“ 
• „Römerstraße“ 

 
4. Im als Anlage 1 zur Verordnung beigefügten Straß enverzeichnis wird unter Gruppe B (Reinigungsfläche  bis zur 

Fahrbahnmitte) folgende Straße ersatzlos gestrichen : 
 

„Straße von Haberland“ 
 
5. Im als Anlage 2 zur Verordnung beigefügten Straß enverzeichnis wird unter Reinigungsklasse II (Reini gungshäufig-

keit einmal pro Woche) folgende Straße ersatzlos ge strichen: 
 
„Straße von Haberland“ 
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§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 25. November 2020 
Stadt Freilassing 
 
Markus Hiebl , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 9 

Stadt Laufen 
 

Allgemeinverfügung zum Abbrennen und Abschießen von  Feuerwerkskörpern  
der Kategorie 2 am 31. Dezember 2020 (Silvester) un d 1. Januar 2021 (Neujahr)  

in der historischen Altstadt Laufens als denkmalges chütztes Ensemble 
 
Die Stadt Laufen erlässt aufgrund von § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I Seite 169), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2017 (BGBl. I Seite 
1617) folgende 
 
 

Allgemeinverfügung : 
 
 

1. Das Abbrennen und Abschießen von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 (Kleinfeuerwerk, z. B. Raketen, Schwärmer, Knall-
körper, Batterien etc.) ist über das vom 2. Januar bis 30. Dezember bestehende Abbrennverbot (§ 23 Abs. 2 1. SprengV) 
hinaus auch am 31. Dezember 2020 (Silvester) und 1. Januar 2021 (Neujahr) im Bereich der historischen Altstadt Laufens 
als denkmalgeschütztes Ensemble verboten. Der beiliegende Lageplan, in welchen dieser Bereich rot gekennzeichnet ist, 
ist Bestandteil der Allgemeinverfügung. 

 
2. Die sofortige Vollziehung der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 
 
3. Das Verbot nach § 23 Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz bleibt von dieser Allgemeinverfügung unberührt. 

Danach ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- 
und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten. 
 

4. Zuwiderhandlungen können gemäß § 46 Nr. 9 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in Verbindung mit § 41 Abs. 1 
Nr. 16 und Abs. 2 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz) vom 10.9.2002 (BGBl. I Seite 3518) 
in der derzeit geltenden Fassung als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden. 

 
5. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 Halbsatz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz an dem 

auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 
 

Hinweise : 
 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Ordnungsamt der Stadt Laufen, Rathausplatz 1, 
83410 Laufen, Zimmer 3.03 und 3.04, aus und kann aufgrund der Corona-Situation nach Terminvereinbarung eingesehen wer-
den. 
 
 
Laufen, den 1. Dezember 2020 
Stadt Laufen 
 
Hans Feil , Erster Bürgermeister 
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Anlage :  
 

Lageplan zur Allgemeinverfügung  
zum Abbrennen und Abschießen von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2  

am 31. Dezember 2020 (Silvester) und 1. Januar 2021 (Neujahr)  
in der historischen Altstadt Laufens als denkmalgeschütztes Ensemble 
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Bek. Nr. 10 
Gemeinde Ainring 

 
Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung – HStS) 
 
Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Ainring folgende  
 

Satzung : 
 

§ 1 
Steuertatbestand 

 
Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach 
Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Steuerfreiheit 

 
Steuerfrei ist das Halten von 
 
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 

 
a) Hunden in Tierhandlungen, 

b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem Zwecke ge-
halten werden, 

 
2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-

Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Auf-
gaben dienen, 

 
3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
 
4. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 
 
5. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, 

den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfügung stehen, 
 
6. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind, 
 
7. Therapiehunden, die gezielt in einer tiergestützten medizinischen Behandlung eingesetzt werden. Die erforderlichen Zerti-

fizierungen und Ausbildungsnachweise sind bei der Gemeinde vorzulegen. 
 
8. Hunden, die ausschließlich von Tierheimen und Tierschutzvereinen im Landkreis Berchtesgadener Land erworben werden, 

werden im Jahr des Erwerbs und im Folgejahr steuerfrei gestellt. Als Nachweis ist der Gemeinde Ainring eine Bestätigung 
des Tierheims vorzulegen. 

 
9. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur 

Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden. Die Steuerfreiheit tritt nur ein, wenn die Hunde 
die Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

 
§ 3 

Steuerschuldner; Haftung 
 
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner 

Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Ver-
wahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 

 
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner. 
 
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 
 

§ 4 
Wegfall der Steuerpflicht; Anrechnung 

 
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander folgenden Monaten im Kalenderjahr 

erfüllt werden. 
 
(2) Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr bereits entstanden 

und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere 
Steuerpflicht für den anderen Hund. 

 
(3) Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil des Kalen-

derjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, 
ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu 
zahlen hat. Mehrbeträge werden nicht erstattet. 
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§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
Die Steuer beträgt: 
 
für den ersten Hund 60,- € 
für den zweiten Hund 85,- € 
für jeden weiteren Hund 105,- €. 
 
Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als erste Hunde. 
 

§ 6 
Steuerermäßigung 

 
Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohnge-
bäude mehr als 500 m Luftlinie von jedem anderen Gebäude entfernt ist. 
Die Steuerermäßigung kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. 
 

§ 7 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Ste uerermäßigung  

 
Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu stellen, für das die Steuer-
ermäßigung begehrt wird. In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der 
Gemeinde glaubhaft zu machen. Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. 
Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 

 
§ 8 

Entstehen der Steuerpflicht 
 
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf eines Kalen-
derjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. 

 
§ 9 

Fälligkeit der Steuer  
 
Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 31. März eines jeden Kalenderjahres, frühestens 
jedoch einen Monat  nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 
 

§ 10 
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

 
(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter Angabe von Her-

kunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebe-
nenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 
 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten Lebensmonats 
des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter der Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck 
im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 
 

(3) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke aus, die der Hund     
außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. Der Hundehalter ist 
verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen als 
der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 
 

(4) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde abmelden, wenn er ihn 
veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Ge-
meinde weggezogen ist. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde 
zurückzugeben. 
 

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der Gemeinde innerhalb eines 
Monats nach Wegfall anzuzeigen. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2020 tritt die Hundesteuersatzung vom 1. Januar 2015 außer Kraft. 
 
 
Ainring, den 17. November 2020 
Gemeinde Ainring 
 
Martin Öttl , Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 11 
Gemeinde Ainring 

 
Ortsrecht der Stadt Freilassing 

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung für  
die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung  

der Stadt Freilassing  
(Wasserabgabesatzung - WAS -) 

Vom 4. November 2020 
 
Die vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat Freilassing in seiner Sitzung vom 3.11.2020 beschlossen. Die Satzung wurde im 
Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 46 vom 10. November 2020 auf den Seiten 422/423 (Bek.-Nr. 1) veröf-
fentlicht und trat am 11.11.2020 in Kraft. 
 
 
Mitterfelden, den 20. November 2020 
Gemeinde Ainring 
 
Martin Öttl , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 12 

Gemeinde Ainring 
 

Bekanntmachung über die Genehmigung der Neuaufstell ung  
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ainring 

gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Mit Bescheid vom 23.11.2020, Az. 311.1 BLP 893-2018, hat das Landratsamt Berchtesgadener Land den Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Ainring einschließlich aller Anlagen in der Planfassung vom 18.2.2020 genehmigt.  
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan wirksam. 
 
Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berück-
sichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Gemeinde im Rathaus Ainring in Mitterfelden, Salzburger Str. 48, 1. Oberge-
schoss, Zimmer-Nr. 105 und 106 während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Ainring geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
 
Mitterfelden, den 26. November 2020 
Gemeinde Ainring 
 
Martin Öttl , Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 13 

Gemeinde Bischofswiesen 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz  
für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Fe uerwehren 

Vom 24. November 2020 
 
Auf Grund des Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehrgesetz – BayFwG – erlässt die Gemeinde Bischofswiesen folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
 
Die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren vom 
18.11.2014 (Amtsblatt Nr. 48 vom 25. November 2014), wird wie folgt geändert: 
 



-460- 

1. § 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 

„Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs. 7 Satz 2 BayFwG), sowie wegen 
überörtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu erstattende Aufwendungen werden unabhängig von dieser Sat-
zung geltend gemacht.“ 

 
2. § 3 erhält folgende Fassung: 
 

„Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Eintritt der Bestandskraft des Bescheids zur Zahlung fällig.“ 
 

§ 2 
 
Die Nr. 4 der Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuer-
wehren (Personalkosten) erhält folgende Fassung: 
 
„4.  Personalkosten 

 
Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrge-
rätehaus/der Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die 
halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben 

 
4.1.  Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 
 

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz berechnet: 28,00 €. 
 

4.2.  Sicherheitswachen 
 
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden je Stunde Wachdienst für einen 
ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden der Stundensatz nach § 11 Abs. 5 AVBayFwG berechnet. 
Abweichend von Nummer 4 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde berechnet.“ 

 
§ 3 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Bischofswiesen, den 24. November 2020 
Gemeinde Bischofswiesen 
 
Thomas Weber , Erster Bürgermeister 
 
 
 


